Ckeckliste „Wildwarnreflektoren"

Was gilt es vor dem Einbau von Wildwarnreflektoren an Leitpfosten öffentlicher Straßen zu beachten?
1. Bestätigung der Jagdhaftpflichtversicherunggesellschaft einholen,

dass Schäden, die durch die Reflektoren verursacht werden, durch

den bestehenden Jagdhaftpflichtvertrag ohne Mehrkosten gedeckt

sind.

Anmerkung:
Die Versicherungsgesellschaft wird darauf hinweisen, dass die Schäden aus einem Wildunfall selbst nicht Gegenstand dieser Versicherung sind. Für diese Schäden ist die Kfz-Versicherung des Fahrzeughalters zuständig.
2. Antrag an zuständige Straßenbaubehörde zur Genehmigung des

Anbaus der Wildwarnreflektoren an den Leitpfosten.

Bestätigung (Kopie) des Versicherungskonzern über Übernahme von

Schäden, verursacht durch die Wildwarnreflektoren, beilegen, da die

Straßenbaubehörde in der Regel eine Haftungsfreistellung verlangt.

Anmerkung:
Die zuständige Straßenbaubehörde untersteht Baden-

Württemberg seit 1.1.2005 den Landratsämtern / Kreisfreien Städten.

3. Wird Genehmigung zum Anbau der Reflektoren erteilt, Anbauanweisungen der Behörde und des Herstellers genau beachten.

4.Mit Straßenbaubehörde absprechen, dass die Reflektoren beim

Austausch von Leitpfosten ebenfalls ausgetauscht werden.

5.Achtung:

Bei Ende des Jagdpachtverhältnisses / Änderungen in der Pächtergemeinschaft / Wechsel der Versicherungsgesellschaft Rechtsverhältnisse klären und Straßenbaubehörde informieren.
6. Bitte finanzielle Zuschuss mit der Gemeinde prüfen.
